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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 19/J-NR/90, 
betreffend Anbauversuche mit Elefantengras, die die Abge­
ordneten WABL und Genossen am 20. November 1990 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Die energetische Nutzung von Biomasse war von Anbeginn ein 

zentrales Anliegen der Energieforschung des Ressorts. Die 
Treibhausprobleme und die damit verbundene Notwendigkeit von 
C02-Reduktionsstrategien unterstreichen diesen S~hwerpunkt. 
Deshalb werden in diesem Zusammenhang die ersten Anbauver­
suche von Elefantengras in Dänemark, in Deutschland (Ober­
pfalz) und in der Steiermark mit großem Interesse verfolgt. 
Sollten sich die erhofften Ertragsleistungen langfristig 

erreichen lassen - erste Ergebnisse geben Anlaß zu be­

rechtigten Hoffnungen - sind interessante Beiträge zu ener­
giepolitischen Zielen (verstärkte Nutzung von erneuerbaren 
Energieträgern) und agrarpolitischen Zielen (Alternative zu 
Überschußprodukten) zu erwarten. Neben der energetischen 
Verwendung von Elefantengras werden Anwendungen als indu­
strieller Rohstoff (Papier, Fasern, etc.) überlegt. 

Zu den Detailfragen nehme ich wie folgt Stellung: 

ad 1) 

·Es handelt sich um das EG-Programm THERMIE, das für den 
Zeitraum 1990-1994 mit einem Gesamtbudget von 700 Mio ECU 
(ca. 10. Mrd. S) geplant ist. Für das Jahr 1991 sind 125 Mio 
EC U (c a. 1,8 Mrd. S) für das Progr amm vorgesehen. 
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Eine in der Parlamentarischen Anfrage angesprochene För­
derung von S 2 Mrd S für die energietechnische Verarbeitung 
von Elefantengras seitens der EG ist aufgrund des Gesamt­
rahmens von THERMIE ausgeschlossen. 

Die Verordnung Nr. 2008/90 des EG-Rates vom 29. Juni 1990 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
L 185 vom 17. Juli 1990) nennt im Art. 3 folgende Bereiche, 
die im Rahmen von THERMIE verfolgt werden sollen: Rationelle 
Energienutzung, erneuerbare Energien, feste Brennstoffe und 
Kohlenwasserstoffe. Der Bereich "Erneuerbare Energien" wird 
lt. technischem Annex in fünf weitere Teilbereiche unter­
gliedert. Ein Teilbereich bezieht sich auf "Biomasse und 

Abfälle". Als konkrete Anwendungsbereiche für "Biomasse und 

Abfälle" wird die direkte oder indirekte energetische 
Nutzung der Biomasse und aller Formen von pflanzlichen und 
tierischen Haushalts- und Industrieabfällen genannt. 

Demgemäß stehen EG-Ländern für den Teilbereich "Biomasse und 
Abfälle" nach unserer Schätzung insgesamt max. S 500 Mio zur 
V~rfügung. Da diese Summe noch die Verarbeitung von ver­
schiedenen Haushalts- und Industrieabfällen beinhaltet, ist 
für die Verarbeitung von pflanzlichen Industrieabfällen eine 
noch geringere Budgetsumme anzunehmen. 

Das Europäische Parlament hat bereits zweimal eine Stellung­
nahme zu diesem Vorschlag der EG-Kommission abgegeben 
(letzte Stellungnahme siehe Amtsblatt der Europäischen Ge­
meinschaften Nr. C 38 vom 19.2.1990). 

ad 2) 

Möglichkeit einer österreichischen Beteiligung: 

Beim Programm THERMIE handelt es sich um die Förderung von 
energietechnischen Pilotanlagen mit neue ster Technologie, 
die anderweitig nicht gefördert werden können, da eine 
Finanzierung zu riskant ist. 
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Der Betreiber der Anlage muß in einem EG-Land angesiedelt 
werden. Der Haupttechnologie- bzw. Engineering-Partner muß 
ein Unternehmen in der EG sein. Als Subcontractor oder als 
zusätzlicher Partner ist ein österreichischer Forscher denk­
bar. 

Zur Zeit nehmen zwei Firmen an THERMIE-Projekten als Sub­
contractor teil und werden vom Österreichischen Sekretariat 
für EG-F&E-Programme und EUREKA betreut: 

Jenbacher Werke AG 
Motorenbau 
Achenseestraße 1-3 
6200 Jenbach 
Subcontractor der 
Fa. M.A.N. 

Beilage 

Ing. Ewald Gossler Ges.m.b.H. 
Hauptstraße 3 
4813 Altmünster 

Der Bundesminister: 
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17,7.90 Amt~blatt der Europäi~hen Gemeinschaften Nr. L 18511 

I 

(Veräflentlichungsbedürfti[!.t! Rechtsakte) 

VIERORDNUNG (EWG) Nr. 2008/90 DIES RATES 

vom 29. Juni 1990 

lZUfi' föli"denllng der IEnergieiechnologien in Europa (Thermie-Programm) 

DER RAi DER EUROPAJSCHEN GEMEINSCHAfTEN-

gesttlttt auf 'den Vemag zur Gründung der Europäischen 
""":Kt~aRhßemcinschtlh. insbe§Ondere lIouf Anikel 2JS, 

auf Vorschlag der Kommission (I). 

n;Jch Stellungn21hme des !Europäischen Parlaments (2), 

nad! Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus­
Soe$ p). 

in lEmägung Dachstehender Grunde: 

In ~Der lEntWtlieBung vom 16. September 1986 über neue 
energiepoJirische Ziele der Gemeinschaft für 1995 und die 
Konvergenz der Politik der Mitgliedstaaten (4) hat der Rat 
erklärt. daß trott der kurzfristigen Fluktuationen:'di~ 
Energiem21rkt auftreten können, die Bemühungen um Mini­
mierung der Risiken späterer Spannungen an diesem Markt 
bis 1995 und darüber hinaus fongesetzt und erforderlichen­
fall$ intensiviert werden mÜs!>en. 

rv -. ., dieser Entschließung besteht eines der horizontalen 
2. . .. e der Energiepolitik der Gemeinschaft in der kontinuier­
lichen und $innvoll gestreuten Förderung technologischer 
Innovationen und in der angemessenen Verbreitung der 
Ergebnis~ in der gesamten Gemeinschl'lft. Trau! der heuti­
gen Energiesiruation dürfen die Bemühungen um Diversifi­
zierung der Energievenorgung und um eine Verbes!>erung 
der Energieeffirienz in der Gemein~ah nicht nachlassen. 
Die !Förderung neuer T edmoiogien ttä~ zur Verwirklichung 
diege!i" Ziele gawie zum ~~ Sd1Ui2 der Um web 'Vor den 
Augwirltungen der Energieiechnologien bei. 

Es ist wichtig, diese Anstrengungen mit gemeinschaftlichen 
Strztegien im Bereich dei' Wis!.letlschßh und der Technologie 
und den im Rahmenprogr2Jmm für gemeinschaftliche Aktio­
nen der 2echnologischen Forschung und Entwiclc.lung festge­
legten spezifischen Programmen abzustimmen. und zwar 
~owohl von der Durchführung als auch von dem Finanzi.:­
rung.'lstatU$ des Programms in der finanziellen Vorausschau 
her. 

(') Aßt Nr. C 101 vom 22. 4.1989, S. 3, und 
AßI. Nr. C 111 vom 5. 5. 1990, S. 13. 

(1~ ARI. Nr. C 311 vom 19.2. 1990, S. 107. 
"~ ABI. Nr. C 221 vom,r.teHflfr,l 6. 
," AAl. Nr. C241 vom 25. 9, 1986, S. i. 

Nach der Entschließung 'Vom 16. September 1986 muß sich 
die Gemeinschaft darum bemühen, ausgewogene Lösungen 
für die Energie und für die Umwelt zu finden, indem sie auf 
die besten verfügbaren und wimchaf'tJich gerechtfertigten 
Technologien zurückgreift. Gemäß Artikel 130r des Vertra­
ges sind die Erfordernisse des Umweltschutzes Bestandteil 
der anderen Politiken der Gemeinschaft und hlilt die Umwelt­
politik der Gemeinschaft zum Ziel, eine umsichtige und 
rationelle Verwendung der narurlichen Ressourom zu 
gewährleisten. Bei der Bewältigung der Umweltprobleme 
kommt den Energietechnologien eine Schlüsse/raUe zu: Sie 
sollen die Energieeffizienz verbessern, neue und emeuemare . 
Energiequellen erschließen und die saubere Nutzung der 
fellten Brennstoffe gewährleisten. In allen diesen Bereichen 
müssen erhebliche Ansuengung~n unternommen werden, 
um der drohenden Klimaveränderung zu begegnen. 

Die Förderung von Vorhaben zur Erschließung des endo­
genen Energiepotentials der Regionen, insbesondere der 
benachteiligten Regionen, trägt zur Stärkung des wirtschaft­
lichen und sozialen Zusammenhalts der Gemeinschaft bei; 
dabei handelt es sich um ein Ziel, das nach Anikel130b bei 
der Verfolgung der Gemeinschaftspolitik und der Vollen­
dung des Binnenmarktes berücksichtigt werden muß. 

Durch Unterstützung der Förderung neuer Energietechno. 
logien wird der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt 
begünstigt. 

Die Förderung innovierender Technologien auf Gemein~ 
schaft!öebene wirkt einer Verzettelung der Mittel entgegen 
und gibt der Aktion eine größere Schlagkraft. 

Diese Aktion muß mit den Aktivitäten abgestimmt werden, 
die die Gemeinschaft im Rahmen anderer spezifischer Pro~ 
gramme verfolgt, insbesondere Forschung und Entwicklung 
im Energiebereich, Innovation und Technologietransfer 
sowie Verbreit'IOg und Nutzung der Ergebnisse der wissen~ 
schaftlichen und technischen Forschung. 

Vorhaben zur Förderung fortgeschrittener Technologien im 
Energiebereich sollten in geeigneten Fällen finanziell unter­
stützt werden. 

Bei der Au~w:lhl der Vorhaben ~ollten dieicni~en. die eine 
Vereinigung un3bhiingiger. in vemhiedencn Mitglicd~t;l'l' 
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-------------------------------------------------
ten ansässiger Unternehmen vorsehen, sowie von kleinen 
und mittleren Unternehmen vorgeschlagenen VorhIlIben und 
Vorhaben der Verbreitung bevorzugt werden. 

Aus Grunden der Effizienz ist ein PK!'ß:!"lIImm v~ne~~~~_I?_lW.er 
von fü!1ll;ah,.ren erforderlich, das mit einem angemessenen 
Ges2imtbetrag ausgestllttet ist. , 

Es ist eine Schätzung des Betrags der für die Durchführung 
dieses Programms erforderlichen gemeinschaftlichen Finanz­
mittel vorzunehmen. Dieser Betrag muß sich in die durch 
interinstitutionelle Vereinbarungen festgelegte finanzielle 
Vorausschau einfügen. Die effektiv verfügbaren Mittel wer­
den anläßlich des Haushaltsverfahrens unter Einhaltung 
diesex- Vereinbarungen bestimmt. 

Ungeachtet der neuen Anstöße. die für die Förderung 
inno'!f2ltiver Energietechnologien erforderlich sind, muß im 
,.. 'Wang mit diesex- Verordnung die Kontinuität der Maß­
a._dmen gewährleistet werden., die im Rahmen der Demon­
strationsvorhaben und industriellen Pilotvorhaben im Ener­
giebereich gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3640/85 (I) 
und des lProgramms ZUr Unterstützung der technologischen 
Enntllichlung im ~ich der OCohienwasseNtoffe gemäß der 
Verordnung (EWG) Nr. 3639185 (2) eingeleitet worden 
sincll. Diese Kontinuitmt ist einerseits durch (te Fortsetzung 
da' Maßnahmen zur förderung und Verbreitung der Tech­
nologien zu gewährleisten, die nach den genannten Verord­
nungen '!fon der Gemeinschaft unterstützt wurden. Die 
Kontinuitmt !tann ferner durch die Unterstützung späterer 
Ph2lllm von Vorhaben. die gemäß diesen Verordnungen 
bereits teilweiSIe unterstütu wurden. gewährleistet werden. 
Sie muß in einigen Fällen die Unterstützung der Vorhaben 
ermöglichen, die den von diesen Verordnungen betroffenen 
Vorhaben entsprechen. wfern sie im übrigen den Bestim­
mungen der vorliegenden Verordnung gerecht werden. 

Dip Zuszmmenarbeit zwischen Unternehmen mehrerer Mit­
~ Jst21aten im Bereich der lEnergietechnilt ist aufrechtzuer­
halten und zu fördern. 

Der T echnologietran$fer im Energiese!ctor kann einen bedeu­
tenden Beitrag zur Ver~serung der Energieeffizienz und zur 
Verringerung der Umwelt belastung durch Schadstoffausstoß 
in den benachteiligten Regionen der Gemeinschaft und in 
Drittländern leisten. 

Infolgedessen muß dieser Transfer sowohl im Rahmen der 
bestehenden Programme der Gemeinschaft als auch in 
ronstiger angemessener Art und Weise gefördert werden. 

Die Unterstützung durch die Gemeinschaft darf auf die 
Wettbewerb~bedingungen keine Auswirkungen haben, die 
mit den einschlägigen Bestimmungen des Vertrages unver­
einbar sind. 

Der Vertrag enthält Befugnisse für den Erlaß der vorliegen­
den Verordnung nur in Artikel 235 -

"'""";\ri~~ JSO vom 27.12. 19R5. S. 29. 
. AFlI. Nr. L .150 vom 27. 12. 19R5, S. 25. 

HA T FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Gemeinschaft kann nach Maßgabe dieser Verordnung 
eine finanzielle Unterstützung zugunsten von Vorhaben zur 
Förderung von Energietechnologien in Europa (Ther­
mie·Programm) in den in Artikel 3 genannten Anwendung!.­
bereichen gewähren und die in Artikel 5 genannten Begleit­
maßnahmen einleiten. 

lJie für die Durchführung des Programms dieser Vecordnung 
benötigten Gemeinschaftsmittel werden für den Zaitraum 
1990-1992 auf 350 Millionen ECU '!fermnschlagt. 

=~ 

Die Haushaltsbehörde legt die Höhe der für jedes Haushalts­
jahr verfügbaren Minel fest. 

Artikel 2 

(1) Im Sinne dieser Verordnung sind .. Vorhaben zur 
Förderung von Energietechnologien'''. nachstehend .. Vorha­
ben" genannt, solche Vorhaben, die darauf abzielen, Ener-' 
gietechnologien einsatzreif a:u m21chm9 am:uwmdm undl 
oder zu fördern, die hochgradig innovierenden Charakter 
aufweisen und deren Verwirklichung mit einem erheblichen 
technischen und wirtschaftlichen Risiko verbunden ist, so 
daß sie mit größter W2hrscheinlichkeit ohne eine finanzielle 
Unterstützung der Gemeinschaft nicht verwirldicht wür­
den. 

(2) Die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinschaft 
k:'lnn hcwilligt werden: 

a) für innovative Vorhaben. d. h. Vorhaben mit dem Ziel, 
Technologien, Verfahren oder Erzeugnisse innovatori­
schen Charakters. für welche das Stadium der Forschung 
und Entwicklung im wesentlichen abgeschlossen ist, 
einsatzreif zu machen oder einzusetzen, oder die auf eine 
neuartige Anwendung bereits bekannter Technologien, 
Verfahren oder Erzeugnisse abzielen. Vorhaben dieses . 
Typs sollen die technische und wirtschaftliche Lebensfä­
higkeit neuer Technologien durch eine erste Realisierung 
in hinreichender Größenordnung unter Beweis stellen. 
Diese Kriterien gelten erforderlichenfalls gemäß den 
Kontinuitätsanforderungen für die in Artikel 3 genann­
ten Anwendungsbereiche; 

b) für Vorhaben der Verbreitung. d. h. Vorhaben in der 
Gemeinschaft, die die Förderung der innovatorischen 
Technologien, Verfahren oder Erzeugnisse bezwecken, 
die bereit!; Gegenstand einer ersten Realisierung waren. 
die sich aber wegen fortbestehender Risiken noch nicht 
nuf dem Markt durchgesetzt haben, und zwar im 
Hinblick auf deren breitere Nutzung, sei es unter anderen 
wirtschaftl:chen oder geographischen Bedingungen. sei 
es mir rechOlschen Varianten. 

Artikel 3 

Diese Verordnung betrifft folgende Bereiche: 

farlnnelle !l'lei'RfeflUU~Ui'l~1 

erneuerbare Energien; 
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- feste Brennstoffe. 

- OCohlenwtl$gers~offe. 

Die Anwendungsse!t~oren dieser Bereiche sind in den Anhän­
gen I big IV aufgefühn. Diesle Anhtlnge können von der 
Kommission entsprechend dem IEntwicWungsstand der 
Technologie nach den Verfahren der ArtikelS' Absatz.2 und 
Artikel 10 Absatz R nalch Unterrichtung des Europäischen 
Parlaments und des Rates abgeändert werden. 

Artikel 4 

Wenn es erforderlich erscheint - insbesondere weil unge­
deckter Bedarf besteht oder weil ein signifikanter technolo­
gischer fortschritt durch eine Zusammenarbeit von Personen 
oder Unternehmen aus mindestens zwei Mitgliedstaaten 
erzielt werden kann -, so kann die Ini~iative ergriffen 
werden, die Inalngriffnalhme spezifischer Vorhaben, soge­
n?' "'ler ..geadelter Vorhaben", zu veranlassen oder zu koor­
dil .. _ren. 

Artikel 5 

Die Kommission leitet BegJeitmaßnahmen im Sinne des 
Anhangs V dn. die auf die Förderung der Anwendung von 
Energietechnologien und ihre Durchsetzung am Markt 
abzielen. Zu diesem Zweck kann die Gemeinschaft techni­
sche und finanzielle Unterstützung für Einrichtungen zur 
Förderung innovativer Technologien in den Mitgliedstaaten 
lur Verfügung $teilen. Diese Malßnahmen sind in Anhang V 
ausgefühn; die$ef Anhang kann von der Kommission nach 
den Verfahren des Artikels 9 Absatz 2 und des Artikels 10 
Almltz 1 inhaltlich abgeändert werden. 

Diese Begleitmaßnahmen können in Drittländern durChge-\, 
führt werden. $()fememesolcl1e erweltene Anwendung den i 
Zielen dieser Verordnung entspricht. I 

Artikel" 

(1) Jedes Vorhaben im Sinne der Anikel2 und 4 muß 
folgende Voraussetzungen eriüllen: 

a) Es müssen im Hinblick aluf ihre Verwirklichung und 
Verbreitung innovatorigche Technologien, Verfahren 
oder Erzeugnisse oder auch neu:mige Anwendungen 
bereits bekannter Technologien, Verfahren oder Erzeug­
ni!>5e zum Einsatz gelangen. 

h) Es müssen Aussichten aluE technische und wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit im Hinblick auf eine spätere kommer­
zielle Nutzung der betreffenden Technologie bestehen. ' 

.. , Es müssen geeignete Lösungen vorhanden sein, die mit 
den Auflagen im Bereich der Betriebssicherheit und des 
Umweltschutzes vereinbar sind. 

f' E .. müssen aufgrund des Bestehens erheblicher techni­
<,cher und wirtschaftlicher Risiken Finanzschwierigkei­
::~. ge~ebcn ~in. 

r):l~ Vorh:lben muß von iuri~ti~hen oder n;1türlichen 
rcr~()nen vorgeKhbgen werden. die hinsichtlich der 

unter Buchstabe a) genannten Technologien, Verfahren 
oder Erzeugnisse in der Lage sind, diese zum Einsatz zu 
bringen und anzuwenden sowie zu ihrer Verbreitung 
beizutragen oder dabei behilflich zu sein. 

n Ein Vorhaben mit einem Gesamtlcostenaufwand von 
6 Millionen ECU oder mehr muß von mindestens zwei 
unabhängigen Träg~m mit Sitz in versdtiedenen Mit­
gliedstaaten vorgelegt werden. 

Die Kommission kann jedoch bei von einem einzigen 
Träger vorgelegten Vorhaben, deren Durchführung für 
die Gemeinschaft von besonderem Interesse wäre, Aus­
nahmen zulassen. 

g) Das Vorhaben muß innerhalb der Gemeinschaft verwirk­
licht werden, es sei denn, es ist von wesentl.dier 
Bedeutung für die Gemeinschaft, daß die volle oder \ 
teilweise Durchführung eines Vorhabens - insbeson-l 
dere infolge seiner besonderen Eigenarten - in einem 
Gebiet außerhalb der Gemeinschaft erfolgt. 

(2) Zusätzliche bereichsspezifische Voraussetzungen sind 
in den Anhängen I bis IV aufgeführt. 

(3) Bei der Auswahl der Vorhaben berücksichtigt die 
Kommission neben den in den Absätzen 1 und 2 festgelegten 
Kriterien, daß folgenden Vorhaben Vorrang einzuräumen 
ist: 

a) Vorhaben, die nicht unter Absatz 1 Buchstabe f) fallen 
und bei denen das Züsammenwirken von mindestens 
zwei in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässigen unab­
hängigen Unternehmen imstande ist, einen wirksamen 
und wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung des Vor­
habens zu leisten; 

b) Vorhaben, die von kleinen und mittleren Unternehmen 
oder von einer Vereinigung solcher Unternehmen vorge­
legt werden; 

c) den in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) genannten 
Vorhaben, deren Verwirklichung in den entwicklungs­
milßig 7.uruckgebliebenen Regionen im Sinne des Arti­
kels R der Verordnung (EWG) Nr. 2052188 (I) vorgese­
hen ist. 

Artikel 7 

(1) Die Unterstützung eines Vorhabens ~rfolgt in Form 
eines finamiellen Beitrags der' Gemeinschaft, der zu den in 
den nachstehenden Absätzen sowie in den Artikeln 8, 12 und 
15 genannten Bedingungen bewilligt wird. 

(2) Die finan7.ielle Unterstützung kann für ein Vorhaben 
als Ganze<; oder für einzelne Phasen eines Vorh;1bens gewährt 
werden. Im letzteren Fall und unbesch;1det der Kompetem:en 
der Haushaltsbehörde der Europäischen Gemeinsch;1ften 
wird die finanzielle Unterstützung in den späteren Ph,\sen des 
betreffenden Vorhabens aufrechterhalten. sofern die Krite­
rien der Förderungsfähigkeit eingeh;1lten werden lind die 
Kommission sich \'on dem 7.Ufriedenstcllcn..!cn Fortl!'1n1! dl'~ 
Vorhßhcn~ obc:r1.c~tgen konnte. 

(') ABI. Nr. l. lR.~ \"(Im IS. i. t9RR. S. Q, 
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(3) F'~r die in Artikel 2 Abs2Itz 2 Buchgtlllbe m) genmnnten 
innovativen Vorh2lben und die in Artikel 4 genannten geziel­
ten Vorhaben dan die finanzielle Untersriltzung.iQ~ 
lUllChußfäh.ig~J~Q,~!~9.~ VOrh..~benß nicht Qberste~n. Für 
die ln'Artl&ell AbSltltll I Buchßtllbe b) genmnnten VOihmben 
der Vet breirung dan ßie 3S % de&' lluschußfähigen Il<osten 
nicht (lbmJchreiten. 

(4) Die Höhe der finanziellen IUntei"ßtiltzung wird für 
jedes Vorhaben festgelegt. Dabei berücksichtigt die ll<ommis­
sion den Rigi!coanteil, de&' von den für dag Vorhaben 
VeY'antwortlichen selbst ü~mommen werden $Ollte, sowie 
andere bereits gewährte oder in Aussicht gestellte Zuschüsse 
und $ettt den Gesamtbeirmg aller Zuschüsse der öffentlichen 
Hände $0 fest, d2lß e&' ~90/0 der Gesamdtosten eines Vorha­
bens nicht übenchreitet. Der für dQg Vorhaben Verantwort­
liche ist verpflichtet, der ll<ommis$!on_!Q,rtj~....5.! !~ ß.u~~~cht 
gestellten oder bereits gew6thrten öffentlichen ~il\i1fe. Mit­
teilung zu machen. 

(5) Die Kommission ~h.äh sich erforderlichenfalls vor, 
'llch det1l Verfahren des Arti!tels 9 Absatz 2 und des Ani­

... els 10 Absatz 1 21ndeY'e geeignete lFinanzierungsmechanis­
men einzuführen. 

Artikel 8 

(1) Die Vorh2lben werden gemäß dieser Verordnung von 
in der GemetnSChaEtansässigen natürlichen oder juristischen 
Personen oder von Zusammenschlüssen solcher Personen 
aufgrun<f einer im Amtsblatt der EUf'Opäi5chen Geme,mchaJ­
Im veröffentlichten Aufforderung zur Einreichung von Vor­
haben in einem oder mehreren der in Artikel .3 genannten 
Anwendungs~che vorgeschlagen. 

(1) Die Kommission gibt in diesen Ausschreibungen die 
Sektoren an, denen bei der Auswahl der Vorhaben Priorität 
eingeräumt wird; das Verzeichnis dieser Prioritäten wird 
nach den Verfahren des Artikels 9 Absatz.2 und des Arti­
. !s 10 Absatz 1 erstellt. Die Kommission gibt ferner an, 
welche Informationen vom An.ragsteller für die Auswahl der 
Vorhaben mitzuliefem sind. 

Artikel 9 

(J ) Die Kommission wird mit der Durchführung dieser 
Verordnung beauftragt. 

(2) Bei der Durchführung folgender Aufgaben wendet die 
Komn.iggion deli Verfmhren nmch Artikel 10 Abgatz I Rn: 

;1) inhaltliche Änderung der Anhänge I bis VI; 

b) Festlegung der Prioritäten für Ausschreibungen; 

c) Auswahl der Vorhaben, einschließlich der Festsetzung 
des Satzes für die finanzielle Unterstützung für alle 
Vorhaben mit einem Gesamtkostenaufwand von mehr 
als 500 000 ECU; 

cl) etWaig\1 Anpauuns dar finanziellen Interventionstech­
niken. 

(3) Bei der Auswahl der Vorhaben, einschließlich der 
Festsetiung des Satzes der finanziellen Unterstüttung für alle 
Vorhaben mit einem Gesamtkostenaufwand von mehr als 
100000 ECU und bis zu höchsten!! SOO 000 lECU. wendet 
die Kommission das Verfmhrm de$ Atrtikelss 10 Absatt 2 
an. 

Artikel XO 

(1) Bei der Durchführung der in Artikel SI Absatt 2 
genannten Aufgaben wird die OCommission von ein~ Aus­
schuß unterstützt, deli' sich aug Vertretern der MitgiiedStiä­
teil'Ziisammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission 
den Vorsitz führt. 

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß 
einen En~rf der zU treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß 
gibt seine Stellungnahme :!!1lI diesem lEntwwf innerhalb einer 
Frist ab, die der Vorsitzende unter Berüclwichtigung der 
Dringlichkeit der betreffenden Frage festsettelll kann. Die 
Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in 
Artikel 148 Absatz 1 des Vertrages für die Annahme der vom 
Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse 
vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Aus$ChuB werden die 
Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem 
vorgenannten Anikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an 
der Abstimmung nicht teil. 

Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmittelbar gelten. 
Stimmen sie jedoch mit der Stellungnahme des Ausschusses 
nicht überein, so werden diese Maßnahmen sofort von der 
Kommission dem Rat mitgeteilt. 

In diesem Fall verschiebt die Kommission die Durchführung 
dcr von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Monat von 
dieser Mitteilung an. 

Der Rat kann innerhalb des in dem vorstehenden Unterab­
satz genannten Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen 
anderslautenden Beschluß fassen. 

(2) Bei den in Artikel 9 Absatz 3 genannten Vorhaben 
wird die Kommission von einem Ausschuß mit beratender 
Funktion unterstützt, der sich aus den Vertretern der Mit­
gliedstaaten zusammenset7.t und in dem der Vertreter der 
Kommission den Vorsitz führt. 

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß 
einen Entwurf dftf zu treffenden Maßnahmen. Der AU!ischuß 
gibt - erforderlichenfalls durch Abstimmung -'- seine 
Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab. 
die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit 
der betreffenden Frage festsetzen kann. 

Dic Stcllungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; 
darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlan­
gen, daß sein Standpunkt im Protokoll festgehalten wird. 

Die Kommission berüGksiGhtigt soweit wie mö~lich die 
Slellunr,nllhme deg AU!l!lchUßRe!l. §Ie uMe~rrjehef'~ den A\I~' 
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!l;Chuß darüber, inwieweii: sie seine Stellungnahme berück­
Ilichigi hat. 

Artilllz111 

Bei der Anwendung dieslleli' Verordnung gewährleistet die 
OCommirudon die Abstimmung mit den im Rahmen anderer 
GemeinschamprogYamme duf'chgef'ührten Maßnahmen im 
Bereich Foi'$Chung und EntwicltJung,lnnovßrion und Techo 
nologietransfer sowie Verbreitung und Nuttung der For­
schungsergebnisse und im Rahmen der SttultturfondSl. 

Au.Benfem gewährleistet gie eine engere Koordinierung mit 
den einzelstaatlichen Programmen, um Doppelarbeit bei 
ghnltidaen Vorho~ lZU! vermeiden. 

femer sorgt sie rur die Verltnüpfung de!! in der vorliegenden 
Verordnung enthalteften Programms mit dem Rahmenpro­
grrurun rur gemeinschaftliche Aktionen der Forschung und 
der rechnologischen Entwicklung. 

Artikel 12 

(1' Dei' für die Durchführung eine!! von der Gemeinschaft 
mif eiOei' M2ft2ieIlen UmerstOttung ge(6rdenen Vorha~ 
verannvortliche Vemagspartner verpflichtet sich, Jie Techo 
nili, daS! Verfahren oder dag Erzeugnis, das erfolgreich 
reatlillien wurde, zu verwerten oder seine Verwertung :eu 
meichtern·und die Verbreitung der erzielten Ergebnisse:eu 
ermöglichen. 

(2) Die Kommiuion sorgt in Zusammenarbeit mit den 
tmreffenden Stellen in den Mitgliedstaaten dafür, daß die 
Vex-breitung und die Anwendung der gemäß der vorliegenden 
Verordnung und der Verordnungen (EWG) Nr. 30561 
7J ('), (EWG) Nr. 1302178 (2), (EWG) Nr. 1303178 ('), 
(EWG) Nr. 1971/83 (4), (EWG) Nr. i9i2183 (5), (EWG) 
Nr. 3639/85 (<I) und (EWG) Nr. 3640/85 (1) durchgeführ-

\ Vorhabm gewährleistet wird und die Verwertung veran­
laör wird. Sie trifft die geeigneten Maßnahmen, um dieses 
Ziel im Rahmen der in Artiltel 5 genannten Maßnahmen zu 
erreichen, wobei sie erforderlichenfalls dem Vertragspartner 
angemessene Hilfestellung gibt. 

ArtikelH 

Die Verträge zwi!Khen der Gemeinschaft und den in Artikel 
15 genannten Personen, die zur Durchführung der Vorhaben 
nach dieser Verordnung erforderlich sind, regeln die Rechte 
und .Pflichten aHer Parteien, einschließlich der Modalitäten 
der Verbreitung, des Schutzes und der Verwertung der 
Ergebnisse der Vorhaben sowie der eventuellen Rückzahlung 
der finanziellen Unterstützung bei Nichteinhaltung der ver-
traglichen Verpflichtungen. . 

(tl ABI. Nr. L 312 vom 13.11. 1973, S. 1. 
(lI ABI. Nr. L 1511 vom 16. 6. 19711, S. 3. 
(') AR!. Nr. L BI! vom 16. 6. 19711, S. 6. 
(') ABI. Nr. L 195 vom 19.7. 19113, S. I. 
('I ABI. N,. b 199 ve'imll). 7. 196.ll 0 S.~. 
(') Aßt. Nr. L 350 vom 2,'7. 12. 19115, S. 2.S. 
") ARI. Nr. L 350 vom 27. 12. 19R5, S. 29. 

Artik.e114 

Vorbehaltlich de!! Artikels 12 werden die von der Kommis­
sion in Anwendung dieser Verordnung erhaltenen In(onna­
tionen vertraulich behandelt. 

ArtikellS 

Die Verantwortung für jedes Vorhaben liege bei einer 
natürlichen Person oder einer nach dem Recht der betreffen­
den Mitgliedstaaten errichteten juristischen Person bzw. 
einer von ihnen gebildeten gesamtschuldnerisch haftenden 
Vereinigung. 

Artihel16 

Die von der Gemeinschah gewährte finanzielle Unterstüt­
zung darf auf die Wettbewerbs bedingungen keine Aus\I\ir­
kungen haben, die mit den einschlägigen Bestimmungen des 
Vertrages unvereinbaR' sind. 

Artikel 17 

Drei Jahre nach Inkrahtrefen dieser Verordnung sowie nach 
Ablauf ihrer GelNngsdauer I~ die Kommission dem Euro­
päischen Parlament und dem Rat :Eur Beurteilung der Ergeb­
nisse einen Berich~ über die Durchführung dieser Verord­
nung und über die Abstimmung mit den nationalen und 
gemeinschaftlichen Maßnahmen vor. 

Aytikel18 

(1) Die aufgrund dieser Verordnung zu gewährenden 
Beträge werden jährlich in den .9esamthaushaltsplan der 

"EüFöplischen Gemein~aft.en eingesetzt. 

Der Mittelbetrag umfaßt die finanzielle Unterstützung für die 
Vorhaben gemäß Artikel 2 Absau 2, für Maßnahmen gemäß 
Artikel 4 und Artikel 5 sowie für Ausgaben im Zusammen­
hang mit der Durchführung dieser Verordnung gemäß 
Artikel 7 Absatz 5. 

(2) Die in Anhang VI enthaltene vorläufige Aufteilung 
des Gesamtbetrags nach Absatz 1 auf die verschiedenen in 
den Artikeln 3 und 5 und in Artikel 7 Absatz 5 definierten 
Bereiche, Maßnahmen bzw. Mechanismen kann durch 
Beschluß der Kommission nach den Verfahren von Artikel 9 
Absatz 2 und des Artikels 10 Absatz 1 geändert werden. 

Artikel 19 

Die Verordnungen (EWG) Nr. 3639/85 und (EWG) Nr. 
3640/85 gelten weiterhin für Vorhaben, für die eine Unter­
stützung gemäß jenen Verordnungen gewährt worden ist. 

Artikel 20 

Die .. e VernrdnunR trin nm T:lR n:lch ihrer Vcri)((cntli(-hlln,~ 
irrt AtHtSblatt der Il.Uffipii8ttl;tiYi gt?mtiPtst:h,./lrn in KrAft, 

Sie p.ilt hi~ zum 31. Dezember 1994. 

40/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)8 von 31

www.parlament.gv.at



Nr. L US/6 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 

Diese Verordnung illt in allen ihren Teilen verbindlich und siJt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Gachehen zu Luxemburg Am 29. Juni 1990. 

Im Namen da Rara 

Der Priisident 

M.SMITH 

17.7.90 
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ANHANG I 

1ltA1l'lIONlElllE IENERGIlENUTZUNG 

VERZEICHMS DER ANWENDUNGSBEREICHE NACH ARTIKEL J UND DER ZUSATZUCHEN 
VOMUSSE1rZIUNGEN NACH ARTIKEL (5 ABSATZ.2 

Im ~ mQ~ dk VOi"ha~ cm lmciclto .,Rationelle Energienua:un3° zu einer welendichen 
Eqecinspai'Un~ fßhrerl, um ab förderungwlilrdi3 zu 3Clten. 

K. GUAUOE 

1.B. Vomaba'i far eim dfirienrere Energienuttt.ng bei Altbauten durch DemonllU'ation wirlwlmerer 
Mail~ W'iClI1rechnoJotPen ZUIi' 

- Heixu~n;OiMati!lierung vcm lUIumeTlö 

= W !lIi'i'i'Iwaßoo:'~tun~ im 1H8ußha!t; 

- R~lul'i~, Kontrolle und OCOllteDabrechnung von Wärme; 

- Ver~ng der Wll.nned.!lmmung der eigentlichen Gebäudehülle (Isolierung. Luftundurchlässig-
!reit); 

- Wärmeiilckaewinnuns flUß der Abluft; 

- Nuttun3 der von ltombinietten Wärme- und Stromerzeugungsanjagen erzeugten Wärme; 

- B'tltioneUerm Ausnua:ung der &Ieuchtung. 

X.2. Vorhattm Imreffend neue Verfahren oder Produ~te für Heizung und Klimatisierung von Neubauten 
unOZll' 8mldwicltrigung der Probleme im ZU\l3mmenhang mit KondenllOoon. Lüftun3. Wiirmeträgheit. 
BB'Qlldsdlua:- und SicherheitovortlChrinen. 

1.3. VOi"hafmi ~d neue fern- oder Nahwärmesysteme sowie Systeme zur Kraft·Wärme-Kopplung 
kleineren MoBswbs. 

2. lNOUSTruE 

2.1. VOi"habm. die d2l11 Zid verfolgen. das. Fertigungsverfahren mit Hilfe fortgeschrittener Technologien 
erheblich zu verändern. um den Energieverbrauch je Produkteinheit wesentlich zu verringern. 

2.2. Vorhafmi. die innovtltoriuche Techno/ogien einsetzen oder neue Geräte verwenden. um 

- den lEqeverbrnuch durch Rationalisierung oder Substitution eines bereits existierenden Fern· 
gun~t!hrenß zu verringern, 

- dk> AbwllmilZ. ~dei'O diejenige niedriger Temperatur, mit Hilfe Inobesondere innovativer 
W2Im1rnandJer zurilcluugewinnen und Wärme mit Hilfe neuer Techn%gien zu speichern. 

2.3. Vorhafmi. die O~ die effiziente Energienuttung hinaus weitere Ziele verfolgen, wie z. B. Erhöhung der 
Qualit.!lt der Erzeugnion oder Automatioierung, vorausgesetzt, das Ziel der effizienten Energienuttung 
O!mwiegt. 

2.4. Vorhtlbm zur &grenzung oder Vermeidung von Energiemehrverbrauch infolge der Durchführung von 
Umwelti!dluttmaBnnhmen auf folgenden Gebieten: 

- Reduzierung der die AtmOllph.!lre oder die Gewässer verunreinigenden Emissionen, 

- Abfalltmeitigung 

und allgemein Ersatz umwelt belastender Technologien durch Technologien mit begrenzten Umwelt· 
augwir~ungen. 

2.5. Vorhabm, durch die der Energieverbrauch mit Hilfe innovatorischer und nachbaufähiger mikro­
e/e!ctronischer Anlagen lm!!ef gesteuert werden ~ann. 

2.6. Vorhalrn1. die dOß ~iol vmQI/Jm, ~ie lSnersieeffizienz im Bereiliih dar ErzeuriJUHg uerzt d/ii' Vtltlifbeirunl1 
Ilill'ldwirqll4!hakJiC!hei' ~l'2etigniollQ 2U ßtefg'li'l'l. 611200 Vorhaben mOSlIQl1 ferner Im Einklang mit den 
leitlinien der gemeinschaftlichen Agrarpoliti~ stehen. 

Nr. L 185/7 
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3. IENERGllEWIRTSCHAfT - ELE~TRIZIT AT - WARME 

J.ll. 'Wir~ Met~cdm llur Eneugung von Wllnne, Kraft und/oder Elektrizität; Methoden zur 
Abwll.rmmutxuntl in der Energiewirrochaft inll~ndere durch Wänneveroorgungsnette; Demonma· 
ticm ~ S~ llUli' IErhöhung deß thennicchen Niveaus von Wänne niedriger Enthalpie zur Nutzung 
in'W~. 

3.2. E~rtcchaftlich effWenm-e Methoden llur Steuerung der Energietransport· und Verteilungsneue 
und der IEnetyießpcldmung. oo(ern ~ aich um Vorhabm handelt, die wesentliche Energieeinspmrungen 
mn~ich<m. 

J.3. IEffWentere Methoden zur VerminderunIJ der Wärmeverluste bei der VerwendunIJ von !Elektromotoren 
und Tran\l(onnatoren. 

3.4. VOIi'~abm. die llum Ziel habm. die Wärmenette besser zu steuern (innovBtorische T21gesspl:icher und 
Saisonwännespcicher. neue SteuerunlJSmethoden für Wännenetze usw.). 

4. VER.OCIEHRS'W!ESEN UND ST ADnSCHE INFRASTRUKTUR 

4.1. Vor~flbm zur EnielunlJ bedeutender Fortschritte bei den Bauteilen. die den Wirkungsgrad von 
fflhneugen und/oder Verkehmygternen unter wirtschaftlichen Bedingungen verbessern sollen. 

4.2. Vornahm. die flU( eine optimoJe Nutllung der städtischen Infrastruktur und eine effizientere 
Verl:tehrsfilhruntl. besondern in StAdten, abllie1en und besonders umweltfreundlich sind. Diese 
Vorhahm mOIlSe11 sich vorteilhaft au( Energie und Umwelt auswirken und technische und winschalt· 
liehe Erfolgsgusgichten bieten. 

4.3. Vorhflhm. die auf die effizientere Verwendung von Kraftstoffen im Strtlfknverkehr abzielen. Diese 
Vorhaben mülISe11 sieh vorteilhaft t1u( Energie und Umwelt auswirken und technische und wirtschaft· 
liche ErfoJgsaussichten bieten. 

17.7. 90 
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ANHANGll 

lE~\UlE.UAlltlE lENlERGllEN 

VERZEICHNIS DE~ ANWENDUNGSBIEREKCHE NACH ARTIKEL J UND DER ZUSÄTZLICHEN 
VORAUSSIETZUNGIEN NACH ARTIKJ::L 6 ABSATZ 2 

R. SONNIENENERGIE 

~.1. ~AIm~~ 

A~C1RgSbaroi&P, 

Um.,;:rondlunfJ ~ ~nnen~e in mem.illChe Ermgie in alttiven und/oder passiven Verfuhren: 
- bIl GzbLlucll .. 'il (ouo~ommen Sdlwimmb.!1derl, 
- iü da? iOOuome, 
- m cm Lmdmmdtoft und im Gartenbau. 

ZCJS4Wicha &c/iRccmg<m 

- ~ lEinfnmiliEnhllumn muS oich die Kkmon9tl'otion auf Gruppen von mind~ fünf H!USEm 
~m. 

- BeooOOere Aufmer!momlteit i~ den architelttoni9Chen Aspekten der Gebäude und der Sol~e 
xt8 cclw:nlten. . 

1.2. ~ ABn~1B.Iiilpl 

AmwRdcmgslxrnziche 

UmwondJung '\100 ~e iü de!rtri~ Strom aber photovoltai9Che Verfnhmt zum Zwecke 
da- Stromveroorgung, ~t dieo /ZU onnehmborm t<osten möglich erscheint. vonugswcise an illOlienm 
Swndortcn für: 

- 1Hll~. HlI~~. Weine Dörfer, Fernmeldecinrichrungen, SignnJeinrichrungen, AJarmvor-
~; 

- Pump!IWtIi~. WOIJll!ZfWllrwerlte und W09gem1wlzungsanlagen; 

- ~tere ~~ A.nwa1dun~. auggenommen BeleuchrungsS)'1teme für das StraBmnett. 

ZC1ßiJtdicm Vol"ti~wg<m 

- !ki H:u~~ mug eo aidI mincllestenß um fünf EinfamilienMußef handeln. 

- ~dere Aufmer!tMm!tcit igt den Umweltog~!tten und den archirektonigehen Aspekten der Anlage 
um!! cm Anordnung der Solruullen Illll achenlten. 

2. IiUOMASSIE UNO ABfÄLLE 

11 

A f'l84KlfiduR[lßl:mrde ha 

- Direkte oder indirekre energetiache Nuttung der Biomeose und aller Formen von pflanzlichen, tierischen, 
Haunholto- und inclluanieobflilltm (0); 

- Nuttung '\1Ofi Technol~en Ilur Eruugung und Verwendung von Biomasse zu energetischen Zwecken. 

Ztdtdicha &diwgemll 

Die Vorha~ mQogen mit den Lcitlinien der Politik der Gemeinschaft in den Bereichen Umwelt und 
Landwimcllah vereinbar ~n. 

3. ERDWÄRME 

Anwendl4f1gsbere;che 

- lkheizung von Wohngebäuden, öffentlichen Gebäuden, Gewächshäusern und Anlagen der Aquakulrur 
und fi9Chiucht; 

CO) Mit Aunnnhme der im Rahmen der technologi!ldten Vorhaben für (este Brn1n~to((e (siehe Anhang 111) berücksichri!!,Ml 
AbUlie. .. • 

Nr. L 18519 
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- V~WIG ~ w~ ((U induSGi'llk Verfahrei8 (1;:. 8. Trockung. Meenva~~; 

- E~ ~ ~~ Sttom. auch mittela oK'IJanischem Ranltine-ZyWWl 2W' NuttunS von 
Vorlt~ mi~ IEmhnlpk; 

- Kombinnticmail der ~teD Vemmdungat. hintercinandergeschaltet oder oebmeinander. 

4. W ASSEMRAFlf' 

A~em(I$bemeh 

Erzeugung eklttrischen Stroms zur Ein~ in das öffentliche Nett oder ZW' privaten Nutzung in Anlageu 
tnit ga1nser Leistung. 

Z~tdiehe Vo,.,:wsutzrmgefi 

- DM Vorhaben muß neue OConupte ~gIich Anlage, Bauweise, Werlcstoffe. Betrieb oder Steuerung zur 
Anwmdung bringem. um die Wirtschnftlichlteit oder andere wichtige Faktoll'm (2. :S.me Zuverlässigkeit) 
zuver~. 

- &i de!i' Konripierung de$ Vorhabms ist den Erfordemissende$ Umweltschutta Rechnung zu tnlgeß. 

S. WINDENERGIE 

A~!mgsbeMch 

Ei'ml~g elelttrisdten StIfOmß in nennen~ Mengen für alle Verwendun~e durch Win~­
I~ odeli' Windpar!cß. 

ZC#llJwleha VOP(lC#l$et~wgefil 

- Die gewählten technischen Lösungen müssen e$ gestatten, die Investitionsltostet1 zu reduzieren und d&l 
verfügbare Windkrrutpotential optimal aU$ZUnutten, um die wirtschaftlichE ulnnsfähiglteit deR' Vomo­
benzuver~. 

- Jmondere Aufmerksamkeit muß folgenden Aspdtten gelten: 

- den Erfordernissen de$ Umweltschutte$, 

- deR' Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Windenergie als Komponente eines integrierten Systems 
zur Nutzung der lolta!en lEnergieressou.rcen. 

17.7.90 
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------~---------------------------------------------------

ANHANG l1l 

FESTE BRENNSTOFFE 

VEItZEICHNIS DER ANWENDUNGSBEREICHE NACH ARTIKEL 3 UND DER ZUSATZLICHEN 
VORAUSSETZUNGEN NACH ARTIKEL 6 ABSATZ 2 

im Sinne die9ff Verordnung wird unter festen Brennstoffen ventanden: Anthrazit. Steinkohle. Braunkohle. Torf 
uM clle dn110ft abgeleiteten Brennstoffe. . 

1. VERBRENNUNG 

AffIWffIltmgsbnmbe 

Neue· oder verbesserte Techniken der uuberen Verbrennung sowie der uuberen Verbrennung der 
IlOckstände. die Im der Verubeitung von ksten Brennstoffen anfallen: 
- Verbrennung in der zirkulierenden Wirbelschicht, besonden zur Nutzung energiearmer oder schwieriger 

Brenn8tOfk; 
- WlrbeIcchichtverbrennun8. unter Drude; 
.... VMwmnunpanlasen mit niedriser Stideoxidproduktion; 
- Produlttion und Verteuerung ultrareiner Kohle. auch in Fonn eines Kohle-Wasser-Gemisch.; 
- Rnuchgasreinigung bei hoher Temperatur; 
- Systeme xur Rnuchgasentschwefelung, die erprobt lind im Hinblick auf Wirkungsgrad, Koste!! der 

Renlttionllmaterialien. Erzeugung von Schlimmen oder Gipsen. die verwertbar oder riiclcführbar sind; 
- kontrollierter COJ-Au5StoB bei der Verbrennung. 

ZIJ4S4~he Bediffgemgrn 

Au~ossen sind Vorhaben zur Verbrennung: 
- in mtionirer Wirbelcchichr unter atmosphirischem Druck. es sei denn. es handelt sich um Vorhaben zur 

~rigung der AbUlle. die aus der Nutzung der Kohle stammen; 
- 'Von GemiiJdlen llUQ Kohle und FlOssiglceiten unter Verwendung nicht gereinigter Kohlesorten; 
- 'V0I'4 mtderer Pulverkohle als der oben genannten, 

aJ ~ deM. eil aind unerwartete technologische Fomchritte zu erwarten. 

Alo beoonden wichtig gelten die Anwendungen im Hinblide auf die Selbsterzeugung und .uf die Gewinnung 
e.Ie~ Stroma tlug~hend von Wirbelschichtverf.hten unter Druck. 

2. UMWANDLUNG 

A~t4fl8slm-eiehe 

UmtlfoodJunt;l von kBten Brennstoffen in gasfönnige oder flüssige Energieerzeugnisse, die geeignet sind, die 
Bedingungen fOr dilil Energievenorgunß der Gemeinschaft gegenOber der Einfuhr von Kohlenwasserstoffen 
~aftJich und tecltniach ~hen zu verbessern. 

Zusiltg/jche Bediffgt1ffgrn 

- Als Vorhaben zweiter Prioritit gelten Vorhaben zur Produktion von Synthesegas und Pyrolysegas; 

- tlU9getlCh100sen aind Vorhaben zur Produktion von Erdgasersau (SNG); 

- aU9geschloollen oind Vorhaben zur Verflünigung mit Ausnahme der im Rahmen der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1302/78. (EWG) Nr. 1971/83, (EWG) Nr. 2125184 (I) und (EWG) Nr. 3640/85 bereits laufenden 
Vorhaben bzw. derjenigen Vorhaben. die auBerhalb der Gemeinschaft ausgehend von Technologien 
realisiert werden. die von der Kommission auf der Grundlage der genannt~ Verordnungen finanziert 
worden sind. 

3. ABfÄLLE 

AffweMuffgsbereiche 

Nutzung, Verarbeitung oder Anreicherung gasfönniger, flüssiger oder fester Abfälle, die bei der Verwenung 
V9n (egttffl Brvnngtöfflffl tltlfilllin. InaliGsclndintl 

(') ABI. Nr. L 196 vom 26. 7. 1984, S. 3. 
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Nr. L 105"112 Amwblatt dei' EuropäitlChen Gemeinschaften 

- V~ I7CM ~o ~ dUi"Ch die V~nunt;llf\l WirbtlilChkhronlqen entstelml. lila RohStOff far 
die Balll~ ~ RWi' IHl~Uunt;l ~ &uatoffEn; 

~ Ita!l@ Vcm~ ~ &~08"I'iinißuna. 

!Hier !t~ 'V'~~ lmJ lFrro~o die am die Sttom~nung abzielen, und Irn'Dr in einer AaLlp! mit einem 
C~207. ~ czm Gao ~o doo dire~ in l<inel? GOßNrbine mit noch~aJtEtem thmncdyaami1lchem 
DampfhMll.!au~ ~OM~~. Di<; Vomobai ffiQ~ oich auf völlig neue OCcmQttUktiODei!l baiehal. 

llJeso~ &d;~gt1Rfi<m 

Die Vomalml di~ ~&torn mOtmm: 

- lm Gebm d~ Gemeinccl1Ml reolioirm ~; 
= im Rohffi6il ~ ZuOOiiliiiWl~g lNIi~ iM~ in mehreren Mitgliedßwlten onß.!\nsigm U~ 

film reaJloi~ ~o VGiiI &m~ m.lnd~ß eiMO elelrtriilChen Strom produzim. VomlI1tS haben d:lbä die 
Voma~o die dlG! l8ffl~~~ Z~arbclg auf Gemein!lChaEtwIwM Imrirlten; 

= eim M~lwpomiLlq ~ nso MW (ele!rtricda) halm!; 

- ~~~ eitIall Ga~a~ ~den, 218 dem im Rahmen de9 1nm000000sti~ im 
~ ~ fE~ ~Iiil ~ccl1ahnzucd1uS ~hlt worden ist; 

= 8W' V~~ dell' OCohJG!OOiom&miooicmm muß die Lci9tung den Kzofmerlto deutlich a~_ ~ 
cm ImlrömmlöcMn W~Wro~1re Jj~. 

Im Rohrnm der VornalmB ~ in~emn Ve13Mung im lrombinierten Zyltlull nimmt die Kommission an den 
Si~ ck:l? V~oJtun~ da- Vorltobm reil. 

lFih' eim IF~ im IlWhmen der 'i7odiegenden Verordnung !tommen tluch die Vomtlbm in lFm~o die im 
~&rVercmfnun~(fEWG)Nr.130.ui8o(EWG)Nr.1911/83.(EWG)Nr.2U5184und(EWG)Nr. 
3640/115 triJwei~ ~ördm ~orden !>lind. 

17.7.90 
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17. i. 90 AmtDbltlit der EuroplIischen Gemeinschaften Nr. L 185113 

ANHANG IV 

J:<OlHllWENW ASSERSTOFFE 

VERZEICHN!S IOEIlil. ANWENDUNGSBEREICHE NACH ARTIKEL J UND DER ZUSATZLICHEN 
BEDINGUNGEN NACH ARTIKEL 6 ABSATZ 2 

I.. ANWENDUNGSBEREICHE 

Im Sinne dieser Verordnuna werden untcf .. Kohlenwasserstoffe" die Gemische verstanden. die im 
wesendichen aUB KohlenwaßllmltOfkn. d. h. hauptsächlich aus Kohlenstoff und Wassemoff zusammenge­
setzten Substanzen. mrehen. DiegeGemi!IChe mten im n3türlichen Zustand in psartiger. flüssiger oder 
fester Form auf. Auch ÖlsAnde und Ölschiefer fllllen untff diesen Anwendungsbueich. ausgenommen sind 
~och die in Anhfln5 111 genannten festen Brennstoffe. 

Die fOr eine Förderung im Rahmen dieser Ve<'Ordnung in Frage kommenden Vorhaben bezwecken unter 
anderem die EinlltJweife von Techniken. Werkzeugen und Verfahren zur Verbesserung der Effizienz ckr 
ArbeitllR1ln~. zur Senkun~ der Kosten IIOwie zur Erhöhung d'!r Sicherheit der Geriteund des PersonaJ. und 
bieten dabei zugleich angemessene Lösungen für Umweltschutzfragen. 

Hinsichdich der Sicherhcit habm die förderungswürdigen Vorhaben in erster Linie eine Verminderung der 
Risiken 2um Ziel. wozu ßie ßjch fortgeschrittener Techniken. unter anderem der Roboter· und der 
FernmeldetEChnilt. b:dienen. 

Hinllichdich der Umwelmagen mÜi\lm die vorgelegten Vorhaben auf die Einsaweife von Techniken 
abzielen. die den lmtmöglicMn Sdlutt der Umwelt gewährleisten. 

fÖfderungswürdig llind die Vorhaben zur Eltploration. Produktion. Transport und Lagerung im Sinne der 
nachstehenden Bemmmungen.· 

Auch die Vorhabm, die im ~hmen der Verordnung (EWG) Nr. 3639/IJS teilweise unterstützt worden sind, 
kommen für eine förderung im Rahmen der vorliegenden Verordnung in frage. 

L E.:rploytitiofJ 

- Ii'roo~!tricm von !Formationen fum Aurtinden d€'r LO/terqtiltten, in!l~nden in den geologilICh 
komplexen ~bieten; 

- Kennmill der ltl~.!ltten (geometriKhe Merkmal€'. innerer Aufbau, Verhaltnis Fluida - Speicher. 
geuteinJ; 

- Bohrunll (Verltlhrm und Ger~te. ein~.hließIich Automatisierung sowie Datenerfassungs· und 
·\fffWrutungnayllteme). 

- VerlahNn !ur Vermßenlntl der AUibeute der Lagerstätten; 

- Methoden !Uli' ~barhtung der Entwicklung der lagerstätten während dl'S Abbaus; 

- Offghvre-Anlagen 

- o/lßfeste Anl.!lgen: der Schwerpunkt liegt auf den Aspekten der Sicherheit und der Verläßlichkeit 
&..wie fluf den fördermethoden. 

- Khwimmende Plattformen. 

In den Anwendungsbereich fallen auch die Systeme zur Erschließung von Randfeldem, die durch den 
Einsatz innovativer Techniken eine Senkung Jer Inve~tition~ko~ten und die Enchließung von bislang 
al, nicht abba,~bar geltenden Lagen unter winschaftlich annehmbaren Bedingungen ermöglichen; 

- Systeme zur nnterseeiKhen Produktion, einschließlich der Hersre:Jung mehrphasiger Fluida; 

- Produktionsgeräte und .verfahren, die bei der Gewinnung, der Beförderung und der Aufbereitung der 
seförderten nÜ99iSkeit zum Ei"satz kommen, einschließlich Automatisieruns der Offshorc-Anla· 
3en; 

- unterseeisch eing~zte Gerilte und Verfahren für die mit der Qffshore-Produktior. von Kohlenwa~· 
sentoffen verbundenen Aufgaben. 
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Nr. ll.'18S/14 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschahen 

3. Tnmsl'Ort 

Techniken und VMahren llum Transport der FlGooigkeirm durch Rohrleitungen und durch Schilfe, im 
Iettteren FaD einWilleBJich VeriadeanllJsm. 

4. lAge'l'Mfig 

AnJngen und Verfahren zur lalftUng der 'bei der Produktion, inßbesondere im Offilhore-8ereich. 
verwendetEn lFluida. 

n. BESONDERE BEDINGUNGEN IM BEREICH DER KOHLENWASSERSTOFFE 

Die Vornahm gmtAB Arti!cel2 Absatz 2 Buchstabe b) können in diesem Bereich nur dann uncerstüttt werden, 
wenn sie von gemeinuchaltlichem Inmeue sind und ein besonders hohes technisches Risiko aufweisen oder 
wenn ihre MnrlcteinfQhrung nuf besondere Hindernine stöSt. 

Vorn.ben für den ~ch Raffination fallen nicht in diesen Anwendungsbereich. 

17.7.90· 
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7. 7. 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. l 185/15 

ANHANG V 

BEGLEITENDE MASSNAHMEN 

Zur Förderung der AnWftldung von Energietechnologjen und ihrer Durch~tzung am Markt im Sinne von Artikel S 
müssen BegleitmaSnahmen eingeleitet werden. Die Komminion ergreift die~ Maßnahmen nur dann. wenn die 
Marktbcdingungen dies erfordern oder entsprechende Maßnahmen nicht bereits in den vcnraglichen Verpflich­
rungen der Unternehmen gemäß dieser Verordnung vorgesehen sind und soweit die bl-treffenden Unternehmen 
nicht in der Lage sind. die entsprechenden Maßnahmen selbst durchzuführen. 

1. Analyse der Eigenheiten und Beurteilung des Potentials des Marktes (einschließlich lagebeurteilungen nach 
Sektoren und erwaiger Durchführbarkeitssrudien) für die Anwendung von Energictechnologjen und ihre 
Durchsettung am Markt. 

2. Überwachung und Evaluierung der von der Gemeinschaft finanzierten Vorhaben. vorzugsweise unter 
Heranziehung unabhingiger SachventJndiger. 

J. Verbreirung von Informationen über die FOrderung von Energictechnologien und Ergebnissen von Vorhaben 
im Hinblick auf eine breitere Nutzung von Datenbanken (indem beispielsweise den Benutzern der Zugang zu 
der Datenbnnk SESAME t'flt'ichtm wird), durch die Orgllni~lItinn von rechni!IChen Seminaren und Formen zur 
technologischen Zusammenarbeit. durch die Teilnahme an technischen Mes~n sowie durch die Herstellung 
von Dokumentationsmaterial usw. 

4. Einbeliehung privater oder öffentlicher nationaler/regionaler/örtlicher Institutionen. die an den oben 
genannten Tätiglceiten mitwirken. sowie gegebenenfalls ihre Stärkung oder die Fortbildung ihres Perso­
nals. 

S. Einbaiehung der oben genannten Tätigkeiten in eine industrielle Zusammenarbeit mit Drittlindern. 

Die Kommission unterrichtet die Mirgliedstaaten jährlich über ihre leitlinien für diesen Bereich; sie erstattet im 
IUhmen der regelmäßigen Berichte nach Artikel IS über die erzielten Ergebnisse Bericht. 

ANHANG VI 

VOR.ILAUflGIE AUFTEILUNG DES BETRAGES AUF DIE IN DEN ARTIKELN 3 UND 5 UND IN ARTIKEL 1 
ABSATZ 5 GENANNTEN BEREICHE. MASSNAHMEN UND MECHANISMEN 

Die Minel für die fiMnzielle UntenfÜtzung gemJß den Artikeln Sund 7 werden vorlJufig wie folgt 
aufgeteilt: 

1. i S % des Gesamtbetrag!! werden zu jeweils mind~tens einem Viertel jedem d~ vier Anwendungsbereiche im 
Sinne von Arti&e1 .) zugewiesen. 

2. Eine vorläufige Marge in Höhe von 2S % des Gesamtbetrags kann von der Kommission nach den Verfahren 
des Artikels 9 Absatz 2 und des Artikels 10 Absatz 1 entsprechend der Enrwicklung des Bedarfs und der 
Techniken auf die genannten Bereiche aufgeteilt werden. 

J. Ein RichtbctrsR in Höhe \Ion 10 bi, 15% d~ Gesllmtminel wird den Regleitmaßnahmen nach Artikel S 
zugewiesen. 
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KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

KOM(89)121 endg. 

Brüssel, den 22. März 1989 

Europäische Technologien fü~ den Umgang mit der Energie 

PROGRAMM THERMIE 

(Mitteilung der Kommission> 

*** 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG <EWG) DES RATES 

zu~ Förderung der Energietechnologien in Europa 

(von der Kommission vorgelegt) 
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EUROPÄISCHE TECHNOLOGIEN FÜR DEN UMGANG MIT DER ENERGIE 

Programm Thermle 

I. EINLEITUNG 

1. Die neuen wirtschaftlichen und Industriellen GegebenheIten. dIe der 
Binnenmarkt für Europa mit sich bringt. erfordern eine star.!<e 
EnergiebasIs. Die Gemeinschaft leIdet noch Immer unter 
Versorgungsunsl cherhe Iten. reg lona ien 0 Jspar Uäten und unge lösten 
UmweltprobUemen. Um diese Probleme zu Bösen. muß eHe EntwIcklung 
und Nutzung neuer Energletechnolog/en vorangetrieben werden. 

2. DIe Verordnungen(l) über die EnergledemonstratBons,- und !<ohlen­
wasserstoHtechno'iog leprogramme der Geme Inschaft werderi Ende 1989 
auslaufen. Die Kommission hat die Zukunft dieser Programme Im 
LIchte der neuen wirtschaftlIchen Perspektiven. die sich mit der 
Vollendung des Binnenmarktes ergeben. ÜberprÜft. und festgestellt. 
daß tatkräftige Begleltpolltlken erforderlich sind. Die Programme 
wurden außerdem von unabhängigen Sachverständlgen(2) 
begutachtet, deren Schlußfolgerungen die Kommission In Ihrer 
Ansicht bestärken. daß auf diesem Gebiet eIne neue InItIatIve 
eIngeleitet werden sollte. Die Gemeinschaft sollte Jetzt auf dem 
Erfolg Ihrer Energleforschungs- und DemonstratIonsprogramme 
aufbauen. Indem sie sich die neuen Technologlen In einem 
gemeInschaft lichen Programm zur Förderung der Energletechnologlen 
dienstbar macht. 

3; In Tell 1I dIeser Mitteilung werden dIe Argumente für eine neue 
InitiatIve skIzziert. deren Gegenstand die Förderung der EnergIe­
technologien Ist. Tell III zeigt die großen Züge eines solchen 
Programms auf; Ihm folgt der Entwurf einer Verordnung des Rates. 

~ .,. : 

(1) Verordnungen (EWG) Nr. 3639/3640/85 des Rates vom 20.12.1985. 
(2) - Bewertung des Energiedemonstrationsprogramms : 

Vorhaben Steigerung der Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien, November 1988; Hr. Caprlogl 10 und March Ccnsultlng 
Group 
Feste Brennstoffe, November 1988; Hr. Thurlöw und Hr. 
Ka I I enbach 
Bewertung des EG-Programms zur Förderung der technolor 1sch3n 
Entwicklung Im Bereich der KOhlenwasserstoffe, August 1988; 
Smlth Rea Energy Assoc!ates Limlted. 

" 
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II~ WARUM EINE NEUE INITiATIVE 1 

alnnenmar~~ und EnerglesDcherhelt 

4. Die EntwDckBung zur Vollendung des Blnnenmar~~es ßs~ nicht 
rückgängig zu machen. Wenn die Industrie On der Gemelnscha1t aiDe 
Vorteile des Blnnenmar~tes nutzen so!3. muß sIe Zugang zu 
ges öcherten. wettbewerbsfäh Igen Energlequei Jen haben. Andernfa als 
wäre sie gegenüber Ihren überseeIschen Konkurrenten stark Im 
Nachte 11. 

5. Die gegenwär~lge entspannte lage an den WeOtenerglemärk~en darf uns 
nicht dazu verOelten. die Hände In den Schoß zu legen. Die 
Energlesi~uatlon der GemeInschaft Ist und bieUbt heikel. fast die 
HäD~ta unseres Energiebedarfs wird heute aus Umporten gedeckt. Beim 
Öl Ost dOe Gemeinschaft zu mehr als 70 % Ohres Bedarfs auf drItte 
länder angewiesen. 

6. Ungewlßhe!ten verdüstern noch Immer den Energlehorllont. Die 
künftige Entwicklung der Ölmärkte Ist dIe große Unbekannte. die die 
Energlerachnung verunsichern wird. solange der Großte! I des 
WeBtbedarfs aus einer Region kommt. die notor8sch von politischen 
Spannungen geprägt Bst.· ODe AtomenenergD61 s~ößt In vleien 
MUgß ßadstaaten auf den 1tHderstand der ÖHsntß Och~aU. und dIe 
Nu~zung der Kohle. eIner der anderen AUernaHvefll 2Uln Ö8. wIrd 
zunehmend durch Umwei~auflagen eingeschränkt werden. wenn f1l!cht die 
bestehenden TechnoOogRen verbessert werden können. 

7. in der Vergangenheit spielte die Technologie eine Hauptro!!e bel 
der Verbesserung der EnergiesituatIon. der SIcherung der 
Energieversorgung und der Reduzierung der Energiekosten. Wenn wir 
uns gegen eine ungew I sse Zukunft abs I ehern und die Verw I rl< I I chung 
des Binnenmarktes unterstützen wollen. Ist es lebenswichtig. daß 
die Energletechnologlen auch weiterhin eine zentrale Ro! le 
behaiten. 

8. Die neuen Technologlen werden uns helfen. heimische 
Energieresssourcen zu arschi laßen, sie längerleblg und 
wlrtschaftl Ich werden zu lassen. Ihre Nutzung vergrößert dia 
Versorgungssicherheit. senkt die Energiekosten und hilft der 
Gemeinschaft bel der Verbesserung Ihrer Zahlungsbilanz . 

. " ~ 

9. Die Technologie"lst ferner der Schlüssel zur Verbesserung der 
Energieeffizienz Diese bringt nicht nur wirtschaftlIche Vorteile, 
sie Ist auch wesentl Ich für den Umweltschutz und erh6ht die 
Versorgungss I cherhe I t dadurch, daß wir wen I ger Energ I e ben6t I gen. 
Es Ist heute, da die Energiepreise niedrig sind und vom Markt nur 
entsprechend schwache Signale ausgehen, besonders wichtig, die 
Anstrengungen In dieser Richtung zu Intensivieren. 
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10. Die Technologie kann entscheDdend zur Dlvers!~Dkstlon' der 
Energleguellen beitragen. Sie erleIchtert die Erschließung und 
Nutzung anderer EnergleQuelDen ais öa. dße Nu~zung eigener 
EnergUeQue80en elnschU ßeßI8ch IIHoneuerlbarer EnergIen. die saubere 
Verwer~ung der KohUe und die EnergUegewßnnung aus AIb~ä8ßen und aus 
Abwärme. im Ölsektor selbst kann mit Hilfe verbesserter 
Technologlen die Versorgung dlversl~!zlert werden. 

Binnenmarkt und Gemeinschaftsindustrie 

11. I n der EI nhe I t I I ehen Europä I sehen AI< te I st ausdrück. I eh von der 
Notwendigkeit die Rede. die technischen Grundlagen der europäischen 
Industrße zu stärken. In Artßkel 130 wIrd die Aufgabe der 
Kommlss!on umrßssen sie ermutigt dIe Unternehmen zur 
lusammenarbsßt. damIt sIe die Mögltchke§~en des Binnenmarktes voll 
nutzen können. DIes Ist für die EnergletechnoOogle genauso wichtig 
wie für andere Technologiebereiche. 

12. Mit Iunehmender Verwirklichung des großen Marktes erhält die 
Industrie ein Immer Internationaleres Wirkungsfeld. und 
dementsprechend wird auch die Energietechnologie Immer stärker 
Internatlona! geprägt sein. Speziei! wird dies Im Zusammenhang mit 
einem einZigen Integrierten Gemelnscha~tsmarkt der FaRB sein. Die 
ZusammenarbeIt auf europäischer Ebene kann halfen. die vorhandenen 
Flnanzm!~~e~ efffDzlenter zu verteilen. unerwünschte Doppe!arbelt zu 
vermelden und den weniger begünstigten ländern den Zugang zu neuen 
Technologlen zu erleichtern. Oie Entwicklung neuer Technologlen bel 
gleichzeitiger wirksamer Verbreitung der Kenntnisse und Erfahrungen 
kann dem Technologietransfer In der Gemeinschaft förderlich sein. 
die Industrielle Integration erleichtern und In den betreffenden 
Sektoren ein Gemeinschaftsbewußtsein entstehen lassen. 

13. Neue Technologlen werden auch zur Etablierung einheitlicher Normen 
und lelstungs- und Qualitätsstandards beitragen und damit den Abbau 
von Handelsschranken fördern und die europäische Integration 
erleichtern. 

14. Die neue energietechnologische Gemeinschaftsinitiative wird 
Insbesondere Joint Ventures lwlschen Unternehmen aus mehr als einem 
Mitgliedstaat fördern. Ein besonderer Akzent soll auch auf die 
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und auf Mittel und 
Wege zur Förderung der gemeinschaftsweiten Verbreitung 
technologischer Informationen gelegt werdeno 

15. Die neue Initiative wird Energietechnologieprojekte auf nationaler 
und regionaler Ebene ebenso wie andere Gemeinschaftsprogramme 
(siehe Punkt 38) berücksichtigen und eine wirkungsvolle 
Koordlnlerung sicherstel len. . 
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Technologietransfer 

16. Was die Entwicklungsländer angeht, so geht es darum. Technologie an 
unsere Handelspartner In der dritten Welt zu trans- ferleren. Neue, 
In der Gemeinschaft entwickelte Energletechnologlen werden eine 
Wichtige Rolle dabei zu spielen haben, die massiven Energle- und 
Umweltprob.leme In der Dritten Welt lösen zu helfen. Eine stärkere 
Bete i 81gung der europäschenlndustr le wl rd auch die Verf lechtung 
zw! schen Europa und den Entw I ckl ungs I ändern stärken; d I es br I ngt 
allen Beteiligten wirtschaftliche Vorteile und erhöht für die 
Gemeinschaft die Sicherheit der Energieversorgung. 

ForSchung und Entwicklung 

17. Wie der von der KommiSSion am 15. November 1988 angenommene erste 
Bericht über den Stand der Forschung und Entwicklung In Europa (3) 
gezeigt hat, wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen. um die 
lage Europas zu verbessern. Diese Ist etwas ungünstiger als die 
seiner Hauptkonkurrenten USA und Japan, aber sie wird auch durch 
die ßnltlatlven der neuen wissenschaftlichen und technologischen 
MäChte. wie sie die Jungen Industriestaaten sind. bedroht. Die 
Anstrengungen müssen also noch verstärkt werden. 
On dieser Perspektive wird die vorliegende neue Initiative der 
Gerne I nscha ft ß n einem über das Rahmenprogr amm für F. E u D der 
Gemeinschaft hinausgehenden Bereich der Gemeinschaft die 
MögllchkeH bieten, Ihre Handlungsfähigkelt bel der Wahl Ihrer 
technologischen Zielsetzungen mit der notwendigen Kontinuität zu 
verbessern. 

(3) KOM (88) 647 endg. 
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UmweBt 
" >-

18. We UW61 U Inehmen die Sorgen' um' den Schutz der 1. Umwelt zu.' 
Umwe8t~hemen wie $aurer' Regen. Ozonschicht. Lagerung giftiger 
Abf&il8 He und Erwärmung der Erdatmosphäre (TrelbhaU$effekt) stehen 
ganz oben auf derr pol lUschen Tagesordung.: Die Einheitliche ~I<te 
er~ennt dBe Bedeutung der Umweltthemen an und stelftt'fest. daß 'der 
Schutz der QJmwelt Bestandte R I der Pol 8 t 11( der Gemeinschaft' sein 

: muß. .;0,,' ", ,', ,,' ,,' 

;t~" ~~"'~~F':;'" ~l-' 

19. Die Produkt Ion. die Beförderung und die Verwendung von Energie 
sie aUe belasten die Umwelt schwer. Die Erkenntnis, daß 
Beschränkungen auferlegt werden müssen. wächst. und auf nationaler 
wie ges n el nscha U I I cher Ebene sind bere Its \ Verordnungen' er lassen 1 
worden - zum Beispiel über Emissionsgrenzen und über den Schwefel-
und Bftelgehaßt bestimmter MIneralölerzeugnisse. selbstverständllch~ 
muß Mch vBeaß mehr getan werden um sicherzustellen. : daß 'die 
Energßepli"odu~JUon und der Umgang mit der Energie mit' strenger 
werdenden UmweBtschutzforderungen vereinbar bleiben. 

20. Der Energietechnologie kommt eine SchlüsseJrolle' In" der 
Umweltproblematik ·zu Es geht darum. den Energ I verbrauch zu 
senken. neue und regener a tl ve Energ I eQue 11 en zu ersch 8 lessen . und 
für saubere Kohieverwendung zu sorgen - dies alles angesichts der 
drohenden C<4Imaveränderung. ferner sol Hen ., . In ' einem 
energftetechno!oglschen Programm Verbesserungen bezüglich . der .' 
SI cherhe Us- und Gesundhe I tsstandards.. etwa; H be I' l :~" der 
Kohlenwasserst01fproduktlon. nicht fehlen •. 

21. In den energIepolitischen Zielsetzungen der Gemeinschaft für 1995 
(4) werden ausgewogene lösungen für die BereJche Energie und Umwelt 
gefordert. D8ese sollen angestrebt werden durch den Einsatz der 
besten verfügbaren und wIrtschaftlich vertretbaren Technologlen und 
durch die Verbesserung der Energieeffizienz. Die ',,~neue,._ 
energIetechnologische Initiative wird für dieses 2:lel::'von" 
zentraler Bedeutung seIn. 

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt 

22. Oie E'nheQ~llche Akte betont das ErfordernIs. den wlrtschaftlfchen 
und soz I a I en Zusammenha 1 t be I der Fest I egung neuer Po II tl ken zu 
berüCKsichtigen. Diese neue Initiative der Gemeinschaft wird 
bedeutende Vorteile für die ärmsten Regionen der Gemeinschaft mit 
sich bringen. 

23. Im allgemeInen sind die weniger wohlhabenden Gemelnschaftsreglon~n 
auch die energ I emäß I g am sch I echtesten geste I I ten r:eg Ionen. 0 I e 
großen wirtschaftlich abbaubaren Vorkommen an Kohle Öl und Gas 
finden sich durchweg in den wohlhabenderer, nördlichen 
~Itgl ledstaaten. Die benachtel I igten RegIonen im SUden und ~n d~~ 
Peripherie dei Geme!nschaft haben zumeist auch scnlechtcr 
ausgebaute Infrastruklurverblndungen zum Rest der Gemeinschaft 
beziehungsweise zu aus"/3r'tifen Energlellef0ranten. So sin<1 dlesc 
benacht6111gten ReglcJ:-'er" Im :l !g6melncn In hot~~al ::'c.3.:;. V~::f 

~in~afi.!hrten Öl abt:~nG;0 :...!n~ t:;~~:t': h~r.0 EnerglaKcstt::r. ::·t: i.! .. ~~~: .. ~~ 

-- ._-----------
{.,,:: !:'::-:tschi lassung deS Rate:, vor!! iü.~,i;:·20. ,~.8L. Nr. C ~41n 
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24. Die neue Techno log le Inl tlaU "e wB rd he B1fen. dIeses 
Energßeungß~ßchgewßch~ ßnnerhaUb der GemeB~schaf~ ab~ubaue~. ßndem 
sOe TechnoUogße nach den ~enach~eiOßQ~en RegDone~ ~ra~$~erOer~. DOe 
ärmere~ RegOonen werden unmß~~eßbar n~ de~· Ge~ der 
GemeOn$c~a~~sun~ers~ü~zung geHangen und sHe werden sn dem 
teclhnoOogOsclhen CCenntnßestand ~e6 ßlhaben • der ~~derwärh On der 
Gemea~schaH erarbeitet wurde. IEnergletechnoHogHsche fPro]ekte In 
diesen ~eenonen wGrden wiederum aOs t'lachstCQ.Ui1ska~aOysa~or On der 
örU Uchen WOrtschaH wUrfeen und In den betreHendem GebDefcen zu 
einem C<ßUma größerer Zuversicht 1ühren. 

25. Die Anwendung dieser Techno log len wl.rd d~e IEnerg ßesUuat Don On den 
wenIger entwlcfcelten Regloenen verbesser~. da so eBne e~f4~ßentere 
Energ8enuhung und eHe IEnschl leßung ör~U Ocher 1i'ossO Her ElI"Oergle-: 
träger und regeneratnver IEnerglequellen ermögUOcht wBrd. Wind, 
Sonne IUnd feOe8ne Wasserf<raHvorf<ommen bße~en auf regOonaßer oder 
10fcaOer 1E~ene oU eßn erhebl fiches 1?0tenUaß. !Und Ohre Nutzung 
"erbesser~ ~usä~~UUch die ört8!chen Umfeidbedlngungen. 

26. Auch der soziale Nutzen. der aus der Anwendung neuer 
IEnerglet0chno8ogDen erwäChst. dürfte erhebUOch seIn. M3t der 
Auswe 6 ~I!.mg der betrcaHenden Sefctorel/"Q ~i1lh'(ehei1l Arl\){3l Hs!) ~ ät2e. IEs 
gibt eine SChätzung sei tens eines unabhäng! gen ß nsH ~u.ts. wonach 
vermehrte Anstrengungen zur Energlee!nsparung und zur Nuhung von 
Abwärme bzw. regenerat I ven Energ I eque! I en 10 U s zum Jahr 2000 zur 
Schafffung VOI/"Q 630.000 Arbeitspiät~en ~ijhren ~önnten (6]. Die 
IEnerglee8i11spanmg bringt auch geseU6schaUißchei1l lNuhen mU sUch 
6ns01ern. als dße HeIzungskosten 11'ür dIa Badür1i'~ 012s~en - Gruppen· 
mit niedrOgen Einkommen. Arbeitslose. RUheständßer !Usw. - gesenfct 
werden können. 

27. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß es noch ftsolßerte Orte In der 
GemeInschaft gibt. die nicht dan Strom- und Gasnehe angebunden 
sind. wo die Bevölkerung keinen normalen Zugang zur 
Energieversorgung hat. Innovative Technologlen. besonders Im 
Bereich der erneuerbaren Energieträger. können In diesen 
Problem;ällen slgnlflfcante Erleichterungen brOngen. 

111.EiN NEUES PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG DER ENERGIETECHNIKEN 

28. Die Im ersten Tell dieser Aufzeichnung dargestellten Er11'ordern!sse 
können nur erfüllt werden. wenn der verbreitete Einsatz neuer 
Technologlen z~~: Verbesserung der Energleversorgung und 
Energieverwendung In der Gemeinschaft gefördert wird. 

(5) Beschäftigungsaspekte von Energiesparinvestitionen In den EG­
Ländern, Fraunhofer-Instltut (ISI). November 1984. 
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29. Die Jünsten unabhäng8gen Seurtcsß 8ungen lbesfti.1Hge81. daß die 
bestehenden Demonstratgons~rogramme und OCoh~e81waSserstoff­
techno8ogBcs~rogramme der GeiOO~li"Ischa1fit ~nsoweU <srffo~greh:h waren, 
als sie eine Reihe Ineuer TecfnnDl<en zum Sh.d~1l.lm der lX.ommenlellen 
Reife gefördert haben. fußend auff dem forschungs- und 
Entwlcl<lungsprogramm der Gemeinschaft ~m BereIch der nlcht­
nuk&earen Energie haben s!e e~ne w&cMCge lücke In der 
Technologiekette ausgefüHRt und Ibewlesen. daß sich die neuen 
Technologlen wirtschaftlich nutzen Bassen. Bewertungen zeigen, daß 
der Bedarf an derartiger Innova~lonsförderung weiter besteht. 

30. Es bedarf Indessen einer neuen InßHaUve. wn über die 
Demonstrat Ion hinauszukommen und <s Inen spürIDaren ßm~u~s für die 
Energiesituation der GemeOnschaft aus~uDösen. Die In den 
bestehenden Programmen gewonnenen Erfahrungen. bestärkt durch die 
unabhängigen Bewertungsberichte. besagen. daß sUch dies nur 
erreßchen Säßt. wenn neue InitiatIven eßngeReDtet werden. um die 
gegenwärtIge Hemmschwelle zwischen der erfo8grcslchen Demonstration 
und dem Einsatz der neuen Technologlen am Markt zu überwinden. 

Dies muß das Ziel des neuen Programms zur förderung der 
gemeinschaftlichen Energietechnologie sein. 

Die Kommission pfllchtet den Ansichten beD o dIe On dem unabhängigen 
Beurte Ilungsber Icht über das Demonstratßonsprogramm (6) geäußert 
werden. wo es heißt : Cl Die Demonstration allein •••••• dürfte 
daher woh I nicht ausre I ehen, um eine angemessene und effekt I \/a 
Verbindung zum Mar~tgeschehen herzustellen 0, und 
N Der En9rglemarkt Ist so geartet, daß ein sehr bewußter Akzent auf 
Konsolidierung und Förderungstätigkeiten gelegt werden muß, wenn 
das umfangreiche Volumen an Erken~tnlssen aus den laufenden 
Forschungs-, Entwlcklungs- und Demonstrationsprogrammen den 
gewünschten ImpUls auslösen sol I ... 

31. Die neue Gemeinschaftsinitiative muß deshalb sowohl der Innovation 
als auch der Verbreitung der effektiven Technologlen dienen. ö.ä.nIt 
wird das energiepolitische Ziel für das Jahr 1995 zusätzlich 
unterfüttert, das eine fortlaufende und diversifizierte Förderung 
energIetechnologischer Innovationen durch Forschung, Entwicklung 
und Demonstration und eine rasche gemeinschartsweite Verbreitung 
der Ergebnisse verlangt. Diese neue Initiative verVOllständigt und 
verstärkt die Aktivitäten Im Rahmen des strategischen Programms für 
Innovation und Technalogletransfer (SPRINT). 

(6) Siehe Fussnote (2) auf Seite 2 

• 
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32. In dem neue81l Programm wIrd daher veraftiiretft Werft geBagt auf die 
Ver!br6 U tung. und ~war sowoh 0 durclll Anr~ 0 {z6 {ZU' 0 8"Ilves~ ß t oonen In 
erfOßgreOch demonstrierte TechnoOogßen 08"ll ander~8"Il RegIonen der 
GemeOnschaH als auch durch dOs VsröUenU Oehl.ang dar Ergebnisse 
erfoOgraOchvarOaufaner Projekte. Auf dOasa WeOae ~nl1"d aOch durch 
Olle Gemelnschafhdlmension großer Nutzen ~r~ßeOen Bassen. es muß 
gewährBeOatet saln. daß Olle Gemalnscha1taf88'1la8'1l~ßel1"ung ~ur maximalen 
WartataOgarung !baßträgt. Dias Rat ~asondera hO o fl1"e8ch für 
IlI"Inovatoonswß 0 0 Oge KleOn- und MIUeObetidebe. dia ohne 
Gemelnscha1tsbelstand finanzieller oder anderer Art oft mit 
Schwlerogkelten kon1rontOert sind. wenn sOe er1oßgre8che neue 
Technologien über Olle nationalen GrenIen IhBnweg ,BancOeren wolBen. 
Andererseots wird diese initiative auch daIu !beitragen, Olle 
ErgebnIsse der gemeinschaft B lehen und naUOnti!Den flUllE-Programme zu 
nut~en und wOrd Olle Aktlvfttäten verstärken. dae Um Programm für Olle 
Verbreitung und NutIung der lForschungsergebnOsse ßII'1l Wissenschaft 
und Technologie (VALUE) unternommen werden. 

33. Das neue Programm soli folgende BereIche umfassen 

sparsame EnerglenutIung. 
erneuerbare Energiequellen. 
saUbere KOhlevarwertung. 
ExpBora~!on und Ersch~leßung von Ö8- Mnd Gasvorkommen. 

34. Der sparsame Umgang mit der EnergIe muß hohe Proorßtit erhalten, um 
unnötDgen Ver!brauch von vornaherein ausIusc~DDeße~ u~d dia Umwelt­
belastung ~u reduIDeren. 

Unter dReses KaplteO des Programms fäßi~ fo~gendes 

Gebäude : Technologien ~ur Nachrüstuung. neue ßauverfahren und Bau­
materlaßlen. He!Iungssysteme; 

ßndustrr Be Verbesserung bestehender 
Produkt!onsver1ahren. Rückführung von 
Energiesteuerungssysteme usw.; 

bIW. E~tw!cklung neuerr 
Abwärme. rechnergestüt{Zte 

Verkehr und städtische Infrastruktur : Fahrzeuge. Verkehrssysteme; 
besonderer Schweqlu!'kt auf dem städt I sehen Verkehrwesen und auf 
alternativen Treibstoffen; 

Elektrizität und Wärme: z.8. Einsatz von strom. Stromgewinnung, 
Nutzung von Restwärme aus Kraftwerken für Fernwärmenetze usw. 
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35. Das GebBa~ der erneuerbaren Energien umfaßt Vorhaben zur Nutzung 
unerschöpflicher Energien Insbesondere Rn folgenden Bereichen 

Sonnenergie Wärme aus a~tlver und passßver Nutzung, oder 
Umwandlung ßn elektrIschen Strom über photovoltaische Verfahren; 

Energie aus BDomasse. iandwlrtschaftU lehen Erzeugnissen und 
Abfäßßen sowie aus Pfßanzen. dDe zur IEnerglegewlnnung angebaut 
werden. 

Erdwärme zu He I uwecken. Verwendung 8n !ndustrlellen und 
landwirtschaftlichen Prozessen und zur Stromerzeugung; 

Wasser~raft 

Kr a Hwer!<en ; 
Erzeugung von eiektr Ischem Strom In kleinen 

Windenergie zur Stromerzeugung. 

'36. Was SteinkOhle und andere feste Brennstoffe angeht. so wird es 
darauf ankommen, die Anwendung sauberer Verbrennungstechnologlen zu 
fördern, die künftigen Umwelterfordernissen gerecht werden. Ferner 
wird das Problem der flüssigen Abfallstoffe angepackt werden 
müssen. Besonderer Wert muß zweifellos auch auf die Stromerzeugung 
durch Koh I evergasung I m sogenannten I ntegr ! er ten kombi n I er ten 
Zyklus (IGCC) gelegt werden. eine Technologie. die sowohl 
kostenmäßIg als auch vom Gesichtspunkt der UmweltverträgliChkeit 
höchst vielversprechend erscheint. 

37. Die Kapitel Öl und Gas des Programms werden die Exploration, 
Förderung. lagerung und Beförderung von Koh I enwasserstoffen 
betreffen. Effizientere und Innovative Techniken werden die 
Aufflndung und Nutzung neuer Vorkommen zu lande und vor den Küsten 
erleichtern und so dIe Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft 
erhöhen. Weitere technologische Verbesserun~en gelten der 
Betriebssicherheit. Auch in diesem Tellprogranun wird kooperativen 
Projekten und Vorhaben, an denen kleine und mittlere Unternehmen 
beteiligt sind, der Vorzug gegeben. 

38. Das neue Programm wird zwei Hauptschwerpunkte haben erstens 
Förderung von drei Typen von Vorhaben (Innovation, VerbreItung und 
gezlelte PrOjekte) durch finanzielle Beteiligung, und zweitens 
konsolidierende Tätigkeiten zur Verbreitung der Ergebnisse und 
Erleichterung des Nachvollzugs erfolgreich abgeschlossener 
Vorhaben. Diese AR'tfvltäten werden In Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinschaftsprogrammen durchgeführt, Insbesondere FuE (JOULE und 
ECLAIR), Innovation und Technologietransfer (SPRINT) und 
Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse der wissenschaft lichen und 
technischen Forschung (VALUE). 

• .. 
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39. Innovationsprojekte werden erstmals zeIgen. weiche neuen 
Techno log !esn großtechn I sch er10 Ugres Ich e angesetzt wesrden fcönnen. 
Projektes zur Vesrbresltung anderesrseits werde~ den verbreiteten 
EInsatz neuer Verfahren nach er~oUgreUchem AbschUuß des 
wegbere !tenden Vorhabens fördern. /E Dne ze~tr!l Ues Rolle· wl rd 
zusä~zllch den gezlelten Projekten lugewiessen werden - Vorhaben, 
dies au.f UnUlatlves der Kommission II.md mach entsß)rechenden 
InnerdhmstUlchen Konsultationen durchgeführt wesrden. um die 
VortesHe sß)ezfi~4scher Technologlen nacBuuwehgen. SUes werden unter 
anderem Plfiotß)roJekte umfassen. die so angeUesgt sInd. daß sie zum 
weiteren /EInsatz bereits Im FuE-Stadlum bewährter Technologlen 
anregen. Sie werden z.S. zum Zuge kommen. um lösungen für besondere 
Probleme (z.8. Umweltprobleme) zu finden. sowIe um Vorhaben zu 
stützen. die besser auf fcooperatlver SasUs von mehreresn lEG-FIrmen 
In AngrUff genommen werden. Der Beratende Ausschuß. der Im Rahmen 
des neuen Programms alngesetzt ward. wird zu. bedenken haben. 
welcher TaUU des Gesamtbudgets solchen Projekten zufUleßen solBte 
und ob sUe eslnen höhefen Unterstützungssalz erhaUten soUnten. 

40. D!e KonsoildlerungstäJJpkelten werden IntesnsßvUert. SUes umfassen 
die wirksame prüfung und Überwachung von Vorhaben. Technologle- und 
Marktbeurte!lungesn. die Verbreitung der !Ergebnisse und 
Förderungsanstresngungen und Kooperat !onssemßnsr@ oder -fon~m. auf 
denen dIa IEG-FUrmen eInander näher rücken ~ön~en. Neben der 
Verbesserung der !<ommerz I e I I en Er 10! gSQuote der· ausgesuchten 
Vorhabe~ werden diese Tät!gkelten auch el~en ~Uch~ßgen f~edback vom 
Marktgeschehen zur strategischen Ausr~ch~u~g des frogramms als 
Ganzes Ußeferrn. So werden sie ~ur ßde~~U~ß~ßerung ~ünfftlger 
innovationsß)rlorltäten und bel der IEntscheUdungsffHndung über Ihre 
FlnanzausshlUung belfcragen. Diese T~Hgk~Uten err~oUgen nach 
Anhörung und 11 n Zusammenarbe It m! t den ~tAsHimH gen 10 lanststa I1 en 
der Komm!ssßon (siehe Punkt 38). 

41. Jo I nt Ventures. an denen mindestens ~we! unabhäng I ge Unternehmen 
aus verschiedenen Mitgliedstaaten beteiligt sind. soUlten eindeutig 
Vorrang erhalten. Dadurch wird die GemeinschaHsdimension In den 
betreffenden Sektoren gefest Igt und der TechnoUogletransfer über 
dia nationa8en Grenzen hinweg ermutigt. 

42. Vorrang soRRte farner den kleinen und mittUeren Unternehmen (KMU) 
eingeräumt werden. von denen Innovatorisches Denken oftmals 
ausgeht. Dieser Gruppe von Betrieben fehlen oH die Geldmittel. 
neue Technologlen zu entwickeln und sie mar!<trelf zu machen. Ganz 
zu schwelgen davo~, daß die KMU Im allgemeinen nicht über die 
erforderlichen Mittel verfügen, Informationen an andere 
Gemeinschaftsregionen weiterzugeben. Der Gemeinschaft kommt daher 
die besondere Aufgabe zu, den KMU Im Bereich der Energietechnologie 
Hilfestellung zu bieten. 

40/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)30 von 31

www.parlament.gv.at



- 12 -

43. Was die Vorhaben zur Verbreitung von OCenntnOssen betrIfft. so sind 
wiederum e Indeu~ I g dieJen Igen vora:uz Behen. d 8e In wen Iger 
wohlhabenden Regionen der GemeBnschaf~ beheUmatet sOnd. Auf diese 
Welse würde das neue Programm eine wertvoBie Ergänzung zu VALOREN 
darstellen. das Innerhalb des EFRE dazu dient. !nvestltlonen 
Jenseits der Unnovat8onsphase auf Gebieten wie der 
Energieeinsparung und der Nut<!:ung regeneraUver Energiequellen zu 
finanzieren. Der !<omblnlerte !EHe!<t dieser beUden Programme wird 
helfen. dIe heutigen SChwäChen In der !Energiesituation dieser 
Regionen wettzumachen. 

44. Um das Ziel - den beschleunIgten Einsatz lIleuer fEnergletechnologlen 
am Energlemar!<t rascher zu erreftchen. muß das neue Programm 
Entscheidungsverfahren eßn~ijhren. die schneUßer. flexIbler und 
eft Iz lenter sInd. Im Rahmen dar heute laufenden ProgralMle werden 
nur elnmaß Jähr! Ich BeschlüssG geii'aßL !Oh~ Kommission und der 
Beratende Ausschuß für das neue Programm solaten sich auf 
Verfahren eln8gen. die diese frIsten auf eOn für dIe gewerbliche 
Wirtschaft a!<zeptabDeres Maß ver!<ürze~. 

45. Es besteht auch die Notwendigkeit die Verfahren zur Durchführung 
der Techno8oglevorhaben zu überprüfen. Die Kommission Ist der 
Ansicht dass das Management dadurch eHekt U ver gestaBtet werden 
!cann. dass man verstär!<~ von den ~essourcen Un den MitglIedstaaten 
Gebrauch macht und zwar sowohl Innerhaib a~s auch ausserhalb von 
staat lichen Dlenstste~ ßen. Dieser Bedarf" für alne grössere 
SUbsldlarijtät bel der Durchführung der Programme wird von den 
Dlenstst~ilen der Kommission aktIv und In grösserem Rahmen 
untersucht. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wird dia Kommission·· 
vor Ablauf dieses Jahres spezifische VorSChläge dazu unterbreIten, 
wie eIne grössere natIonale Beteiligung am technischen, 
vertragi !chen und ~Inanzlellen Management der 
EnergletechnologleproJekt.e erreicht werden kann. 

46. Im lichte der Ergebn!sse und Erfahrungen aus den Demohstratlons­
proJekten und den KOhlenwasserstoff-TechnologleproJekten neigt die 
Kommission der Auffassung zu, daß das neue Programm, das die vier 
wIchtigen Technologiesektoren zusammenfaßt. mIt höheren. 
Flnanzmlttßln ausgestattet werden sollte ais es die 125 Mlo ECU 
slnd\ die für sie laufenden Programme Im Zeitraum 1986 bis 89 pro 
Jahr bewilligt sind. Außerdem muß das neue Programm eine 
angemessene laufl!eJt erhalten, damit die IndustrIe das 
erforderliche Vertrauen entwickelt und die Ziele konsistent 
verfolgt werden können. Oer Vorschlag der Kommission geht somit 
dahin. das neue Programm auf einen Zeitraum von fünf Jahren 
anzulegen. 

47. Der Entwurf einer Verordnung des Rates zur Verabschiedung des neuen 
Programms zur Förderung der Technologlen Im Energiebereich mit 
Anlauf termin am 1. Januar 1990 Ist beigefügt. 

... 

... _. -,', '" .. ~-. 
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